
 
 

 
 
 

Wien, 24. November 2009 
 
 

Satzungen  
 

…kosoziales Forum Europa  
 
 
 

¤ 1 
Name und Sitz:  

 
(1) Der Verein führt den Namen „Ökosoziales Forum Europa“. 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Wien. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf Europa. 
 

 
 

¤ 2 
Vereinszweck:  

 
Das Ökosoziale Forum Europa dient der Weiterentwicklung, Vertiefung und Verbreitung des 
ökosozialen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells, das auf den europäischen Werten im Sinne 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union beruht und in dem Marktwirtschaft, sozialer 
Zusammenhalt und Ökologie gleichrangig miteinander verbunden sind und nachhaltig betrieben 
werden. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei das Konzept der Ökosozialen Marktwirtschaft, das als 
Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft die Balance zwischen wettbewerbsstarker 
Marktwirtschaft, sozialer Gerechtigkeit und Ökologie zum Ziel hat. Es entspricht Artikel 3 des EU-
Verfassungsentwurfes: „Soziale Marktwirtschaft sowie ein hohes Maß an Umweltschutz“. 

Der Vorstand des Ökosozialen Forum Europa entscheidet darüber, ob eine Organisation in einem 
territorialen oder sektoralen Bereich die Bezeichnung: „Ökosoziales Forum“ führen darf. 

Der Verein ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 
 
 

¤ 3 
Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes:  

 
• Pflege von intensiven Kontakten mit Wissenschaft und Politik zur Behandlung von Fragen 

des ökosozialen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells; 

• Vergabe von Aufträgen und Förderung von Arbeiten zum Studium ökosozialer 
Erkenntnisse; 

• Zusammenarbeit mit Sozialpartnern und NGOs zur Vertiefung ökosozialer Fragestellungen; 
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• Durchführung von Veranstaltungen zur Verbreitung ökosozialer Anliegen; 

• Publikation von Studien und Broschüren sowie die Herausgabe von Presseerzeugnissen 
zur Verbreitung und Vertiefung ökosozialer Ideen; 

• Aufbau und Teilnahme an Netzwerken zur verbesserten Zusammenarbeit und zum 
Austausch von Informationen mit allen an der Ökosozialen Marktwirtschaft Interessierten; 

• Sektorale Aktivitäten insbesondere in den Bereichen der Agrar-, Forst-, Umwelt-, 
Wirtschafts-, Energie-, Struktur-, Bildungs- und Sozialpolitik. 

 
Der Verein erreicht den Vereinszweck insbesondere durch: 
 
• die Zusammenarbeit mit anderen ökosozialen Einrichtungen; 

• die Kooperation mit dem Ökosozialen Forum Österreich; 

• die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen und Europäischen Biomasse-Verband; 

• die Zusammenarbeit mit der ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung; 

• die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen, die ähnliche Ziele verfolgen. 
 
 

¤ 4 
Finanzierung:  

 
(1) Die finanziellen Mittel des Vereines werden aufgebracht durch: 

a) Mitgliedsbeiträge; 

b) Beiträge aus öffentlichen Mitteln der EU sowie von Gebietskörperschaften wie Staaten, 
Regionen, Ländern und Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften; 

c) Zahlungen von natürlichen und juristischen Personen; 

d) Spenden und sonstige Einnahmen. 
 
(2) Die Mitgliedsbeiträge der juristischen Personen werden in Beitragseinheiten geleistet. Die 

Höhe der Beitragseinheit wird von der Vollversammlung festgelegt. Die Anzahl der Beitrags-
einheiten bestimmt der Vorstand entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
der Bedeutung der einzelnen Mitgliedsorganisationen. Die Vollversammlung beschließt auch 
die Mitgliedsbeiträge für natürliche Personen. 

 
 

¤ 5 
Mitglieder des Vereins sind:  

 
• das Ökosoziale Forum Österreich und ökosoziale Foren in anderen Ländern; 
• Vereine zur Förderung des „Global Marshall Plan für eine weltweite Ökosoziale Marktwirt-

schaft“; 
• die Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung. 
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¤ 6 
Weitere Mitglieder des Vereins kšnnen werden:  

 
a) Privatpersonen; 

b) europäische Länder, Regionen und Gemeinden; 

c) juristische Personen der Land- und Forstwirtschaft, der Kredit- und der Versicherungs-
wirtschaft, der Industrie, des Handels und des Gewerbes und deren Organisationen; 

d) Organisationen der Arbeitnehmer sowie Umweltverbände; 

e) Genossenschaften und deren Verbände; 

f) Universitäten, Hochschulen und deren Einrichtungen; 

g) ProfessorInnen, DozentInnen, AssistentInnen an Universitäten, Hochschulen, Fachhoch-
schulen und Akademien; 

h) Beschäftigte von öffentlichen Verwaltungen, Interessensvertretungen und Organisationen 
mit Bezug zum Gesellschaftsmodell der Ökosozialen Marktwirtschaft; 

i) Biomasseverbände in einzelnen Ländern und auf europäischer Ebene; 

j) Dorferneuerungsverbände in Österreich und Europa; 

k) Vereine zur Förderung und Umsetzung der Ökosozialen Marktwirtschaft; 

l) Organisationen und Einrichtungen, deren Zielsetzungen mit denen des Ökosozialen Forum 
Europa weitgehend identisch sind. 

 
 

¤ 7 
Beginn und Ende der Mitgliedschaft:  

 
(1) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme durch den Vorstand. Vor der Konstituierung 

erfolgt die Mitgliederaufnahme durch den/die Proponenten/Proponentin. 
 
(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung einer Mitglieds-

organisation, bei physischen Personen mit dem Tod. Der Austritt muss spätestens drei 
Monate vor Ende des Geschäftsjahres dem Vorstand schriftlich erklärt werden. Er wird mit 
Ende des Geschäftsjahres wirksam. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Als 
Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 

 
 

¤ 8 
Rechte und Pflichten der Mitglieder:  

 
(1) Die Mitglieder haben das Recht, an den Vollversammlungen und Veranstaltungen des 

Vereines teilzunehmen und sich der Einrichtungen des Vereines zu bedienen. 
 
(2) Die Mitglieder, bei juristischen Personen deren VertreterInnen, haben das aktive und passive 

Wahlrecht sowie das Stimmrecht. 
 
(3) Die Mitglieder sind zur Entrichtung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
 
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Zweck des Vereines nach besten Kräften zu fördern. 
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¤ 9 
Organe:  

 
Organe des Vereines sind: 
 

a) der Präsident/die Präsidentin  

b) der Vorstand 

c) die Vollversammlung 

d) die RechnungsprüferInnen 

e) das Schiedsgericht 
 
 

¤ 10 
Der PrŠsident/Die PrŠsidentin:  

 
(1) Der Präsident/die Präsidentin leitet die Geschäfte und vertritt den Verein nach außen. Er/Sie 

zeichnet rechtsverbindliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen gemeinsam mit der 
Geschäftsführung. Er/Sie beruft den Vorstand nach Bedarf ein und leitet dessen Beratungen. 
Er/Sie beruft die Vollversammlung ein und führt in ihr den Vorsitz. 

 
(2) Der Präsident/Die Präsidentin und mindestens zwei VizepräsidentInnen werden vom Vorstand 

aus dessen Mitte für eine Funktionsdauer von vier Jahren gewählt. 
 
(3) Wenn der Präsident/die Präsidentin durch andere Funktionen stark in Anspruch genommen 

ist, kann er/sie ein Mitglied des Vorstandes zum/zur geschäftsführenden Präsidenten/ 
Präsidentin bestellen. Diese Bestellung kann er/sie jederzeit widerrufen. 

 
(4) In dringenden und unaufschiebbaren Fällen ist der Präsident/die Präsidentin bzw. der/die 

geschäftsführende Präsident/Präsidentin ermächtigt, Stellungnahmen namens des Vereines 
gegen nachträglichen Bericht an den Vorstand abzugeben. 

 
 

¤ 11 
Der EhrenprŠsident/Die EhrenprŠsidentin  

 
Ausgeschiedene Präsidenten/Präsidentinnen können vom Vorstand zum/r Ehrenpräsidenten/ 
Ehrenpräsidentin gewählt werden. Er/Sie hat das Recht, an allen Sitzungen und Veranstaltungen 
des Ökosozialen Forums Europa als stimmberechtigtes Mitglied teilzunehmen. 
 
 

¤ 12 
Der Vorstand  

 
(1) Der Vorstand setzt sich aus dem/der Präsidenten/in, mindestens zwei VizepräsidentInnen und 

weiteren Mitgliedern zusammen, wobei darauf zu achten ist, dass der Vorstand die Struktur 
des Vereines widerspiegelt. Der Vorstand kann weitere Vorstandsmitglieder kooptieren, wozu 
die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Vollversammlung einzuholen ist. 
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(2) Dem Vorstand obliegen alle Vereinsgeschäfte, die durch die Satzung nicht ausdrücklich einem 
anderen Organ vorbehalten sind. 

 
(3) Der Vorstand ist nach Bedarf, mindestens aber einmal pro Jahr einzuberufen. 
 
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen sind. Der 

Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Der/die Vorsitzende stimmt mit, seine/ihre Stimme gibt bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 

 
(5) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere: 

a) Wahl des/der Präsidenten/Präsidentin und der VizepräsidentInnen aus der Mitte des 
Vorstandes; 

b) Planung und Beschließung von Vorhaben zur Erfüllung des Vereinszweckes; 

c) Aufstellung des Vereinsbudgets; 

d) Aufnahme von Mitgliedern und Zuteilung der zu leistenden Betragseinheiten; 

e) Ausschluss von Mitgliedern; 

f) Erstattung des Geschäftsberichtes und Vorlage des Jahresabschlusses an die Vollver-
sammlung; 

g) Bestellung des/der GeschäftsführerIn/Innen auf unbestimmte Zeit. 
 
(6) In dringenden Fällen sind zwischen den Vorstandsitzungen Umlaufbeschlüsse auf elektro-

nischem Wege oder per Post möglich. 
 
 

¤ 13 
Die Vollversammlung:  

 
(1) Die Vollversammlung ist nach Bedarf vom Präsidenten/von der Präsidentin schriftlich einzu-

berufen, mindestens aber einmal innerhalb eines Geschäftsjahres. Als Geschäftsjahr gilt das 
Kalenderjahr. Zur Vollversammlung werden alle Mitglieder eingeladen. 

 
(2) Die Vollversammlung ist ferner einzuberufen, wenn es ein Zehntel der Vereinsmitglieder oder 

die Hälfte des Vorstandes schriftlich vom Präsidenten/von der Präsidentin verlangt. Die Ein-
berufung hat spätestens 30 Tage nach Einlangen des Antrages zu ergehen. 

 
(3) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen sind. 

Die Vollversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Satzungs-
änderungen und Auflösung des Vereines mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Der Präsident/die Präsidentin stimmt mit, seine/ihre Stimme gibt bei Stimmengleich-
heit den Ausschlag. 

 
(4) In der Vollversammlung haben juristische Personen so viele Stimmen, wie ihnen Beitrags-

einheiten zugeteilt und von ihnen eingezahlt sind. Natürliche Personen haben eine Stimme. 
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(5) Aufgaben der Vollversammlung sind: 

a) Wahl des Vorstandes; 

b) Wahl der RechnungsprüferInnen, die dem Kreis der Vorstandsmitglieder nicht angehören 
dürfen; 

c) Festsetzung der Beitragseinheit; 

d) Entgegennahme des Geschäftsberichtes, Genehmigung des Jahresabschlusses und 
Beschlussfassung über das Vereinsbudget; 

e) Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes; 

f) Beratung von wichtigen Fragen, die vom Vorstand vorgelegt werden; 

g) Beschlussfassung über Satzungsänderungen; 

h) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines; 
 
(6) In der Vollversammlung führt der Präsident/die Präsidentin, eine/r seiner/ihrer Stellver-

treterInnen oder subsidiär ein anderes vom Vorstand bestimmtes Mitglied den Vorsitz. 
 
 

¤ 14 
Die RechnungsprŸferInnen:  

 
Zwei RechnungsprüferInnen werden von der Vollversammlung für eine Amtsdauer von vier Jahren 
gewählt. Sie haben den Rechnungsabschluss zu prüfen und der Vollversammlung darüber Bericht 
zu erstatten. 
 
 

¤ 15 
Die GeschŠftsfŸhrung:  

 
Zur Besorgung der Geschäfte bestellt der Vorstand eine/n oder mehrere GeschäftsführerIn/Innen. 
Dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin kann der Vorstand den Titel „Generalsekretär“/ 
„Generalsekretärin“ verleihen. 
 
 

¤ 16 
Der Beirat ã…kosoziale MarktwirtschaftÒ:  

 
Für die Förderung der Umsetzung der Vereinsziele wird ein Beirat „Ökosoziale Marktwirtschaft“ 
eingerichtet. Er besteht aus PolitikerInnen, WissenschafterInnen, ReferentInnen und ExpertInnen 
aus den einzelnen europäischen Ländern. Den Vorsitz führt der Präsident/die Präsidentin oder ein 
vom Präsidenten/der Präsidentin bestimmtes Mitglied des Beirates. Die Einberufung erfolgt durch 
den Vorsitzenden/die Vorsitzende. Der Beirat kann Arbeitsgruppen für spezielle Fragen bilden. 
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¤ 17 
Streitschlichtung:  

 
(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitfällen der Mitglieder des Vereines unter-

einander oder der Mitglieder des Vereines mit dem Verein selbst hat eine Streitschlichtung im 
allseitigen Einvernehmen versucht zu werden. 

 
(2) Der Versuch der einvernehmlichen Streitschlichtung hat durch Bestellung von Schlichtern zu 

erfolgen, die tunlich über einschlägiges rechtliches Wissen verfügen sollten. Jeder Streitteil 
bestellt einen Schlichter und hat die Gegenseite hiervon zu informieren. 

 
(3) Kommt es binnen zwei Monaten nach Zugang der Information der Bestellung des ersten 

Streitschlichters zu keiner einvernehmlichen Regelung des Streits, ist das ausschließlich 
zuständige Schiedsgericht iSd § 18 anzurufen. 

 
 

¤ 18 
Schlichtung von Streitigkeiten aus dem VereinsverhŠltnis (Schiedsgericht):  

 
(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitfällen der Mitglieder des Vereines 

untereinander oder der Mitglieder des Vereines mit dem Verein selbst hat ein schiedsgericht-
liches Verfahren einzutreten, wobei die Bestimmungen der §§ 577 bis 599 der Zivilprozess-
ordnung Anwendung zu finden haben. 

 
(2) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall von den Streitteilen selbst gewählt. Jeder Streitteil 

wählt zwei SchiedsrichterInnen. Die vier SchiedsrichterInnen wählen eine/n fünfte/n Schieds-
richterIn mit einfacher Stimmenmehrheit zum Obmann/zur Obfrau. Können sich die Schieds-
richterInnen über den von ihnen zu bestellenden Obmann/bestellende Obfrau nicht einigen, so 
entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Urschrift des Schiedsspruches ist nebst 
den Beurkundungen über die an die Parteien erfolgte Zustellung der Ausfertigungen bei den 
Vereinsakten aufzubewahren. 

 
 

¤ 19 
Auflšsung des Vereines:  

 
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereines erfolgt durch Beschluss einer besonders hiefür einbe-

rufenen Vollversammlung mit zwei Drittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
(2) Gleichzeitig mit der Auflösung ist über das Vereinsvermögen Beschluss zu fassen. Die Auf-

teilung des Vereinsvermögens erfolgt jedenfalls nach Maßgabe der zugeteilten Beitragsein-
heiten. Soweit das Vereinsvermögen die Beitragskapitalanteile der Mitglieder übersteigt, ist 
dieses für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

 
 
 
 

* * * * * * * * * 


